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Abzug von Studienkosten 

Nachträgliche Steuererstattungen für die Jahre bis 2003 möglich
Nach einem aktuell bekannt gewordenen Urteil des Bundesfinanzhofes vom 20.07.2006, Aktenzeichen VI R 26/05 können Kosten eines Erststudiums als vorweggenommene Werbungskosten abgesetzt werden. Voraussetzung ist nach der Darstellung des Bundesfinanzhofes, dass der Student beabsichtigt, mit dem angestrebten Abschluss eine Berufstätigkeit auszuüben. Dies ist üblicherweise der Fall, so dass auch für ein Erststudium eine berufliche Veranlassung vorliegt, die zu Werbungskosten führt. Wird später aufgrund geänderter Umstände doch eine andere Tätigkeit ausgeübt, ist dies unschädlich. 

Wenn im laufenden Jahr die Werbungskosten nicht mit anderen Einkünften aus einer Nebentätigkeit verrechnet werden können, ergibt sich durch die vorweggenommenen Werbungskosten ein Verlust. Dieser ist vom Finanzamt auf Antrag gesondert festzustellen. Der Verlust kann vorgetragen und somit in einem späteren Jahr mit Erwerbstätigkeit zu einer nachträglichen Steuererstattung führen. 

Durch eine Gesetzesänderung hatte bereits die letzte Bundesregierung dem Abzug von Kosten eines Erststudiums einen Riegel vorgeschoben. Das aktuelle BFH-Urteil ist deshalb nur für Aufwendungen bis zum Jahr 2003 anzuwenden. Dennoch können viele davon profitieren, die im Jahr 2003 und davor studiert und bisher für diese Jahre auch noch keine Steuererklärung eingereicht haben. Eine Verlustfeststellung kann auch noch nach Ablauf der Zweijahresfrist für eine so genannte Antragsveranlagung erfolgen (Urteil des Bundesfinanzhofes vom 1.3.2006, Aktenzeichen XI R 33/04). 

Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL e.V.) empfiehlt, die Ansprüche geltend zu machen. Zur Berechnung der Kosten sowie zur Antragstellung und Prüfung, in welchem Jahr der Verlust geltend zu machen ist, können Studenten und Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitgliedschaft Beratungen bei Lohnsteuerhilfevereinen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen erhalten sie in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL und Infos zum Beratungsumfang der Lohnsteuerhilfevereine können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
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